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0 Zusammenfassung

Im Zentrum von Wabern rund um den Bahnhof hat in 
den letzten Jahren eine dynamische Siedlungsent-
wicklung eingesetzt. Mit der Realisierung der Überbau-
ung „Quellfrisch“ auf dem ehemaligen Brauereiareal 
wurden rund 100 neue Wohnungen und rund 
15‘000 m2 Gewerbefläche erstellt. Die geplante 
Überbauung Morillon soll im Endausbau Raum für 
rund 2‘000 Ein-wohnerinnen und Einwohner bieten. 
Gleichzeitig wur-den die Dorf- und Kirchstrasse 
saniert und Tempo-30 eingeführt. Zudem plant die 
BLS den Doppelspuraus-bau der Linien S3 und S4. 
Die Taktverdichtung auf den ¼h-Takt ist bereits 
erfolgt.

Das heute unternutzte Areal Station Wabern ist 
als zentrales, städtebaulich und 
siedlungsplanerisch wichtiges Gebiet zentraler Teil 
dieser Entwicklung. 

Um für dieses wichtige Areal eine qualitativ 
hochwer-tige Entwicklung zu erreichen, wurde in 
den Jahren 2013 bis 2015 der vorliegende 
Masterplan in Zusam-menarbeit mit verschiedenen 
Fachplanern erarbeitet. Die Erarbeitung erfolgte in 
mehreren Stufen und un-ter Einbezug der 
betroffenen Grundeigentümerschaf-ten. Der 
Masterplan diente im weiteren Verfahren als 
Grundlage für die Ausarbeitung des Bebauungs- 
und Erschliessungskonzepts sowie der besonderen 
Vor-schriften zur neuen Zone mit Planungspflicht 
ZPP 2/4 „Areal Station Wabern“.

Das Areal soll in mehreren Etappen mit einer für 
die-sen Standort aus städtebaulicher Sicht 
angemessen verdichteten, gemischt genutzten 
Überbauung entwi-ckelt werden. Gleichzeitig 
werden die Erschliessung des Areals sowie dessen 
Anbindung an die angren-zenden Quartiere 
verbessert und der Bahnhofplatz neu gestaltet. 
Die Arealentwicklung erfolgt abge-stimmt auf die 
Planung des Doppelspurausbaus der BLS und den 
damit zusammenhängenden Umbau der 
Perronanlagen inkl. Perronzugänge.
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1 Ausgangslage

1.1 Auslöser und Verfahren

Das Areal der Station Wabern ist heute stark unter-
nutzt und sanierungsbedürftig. Im Rahmen der laufen-
den Planung des Doppelspurausbaus der BLS-Linien 
S3 und S4 sowie der bereits erfolgten Taktverdichtung 
auf den ¼h-Takt können sinnvolle Synergien genutzt 
werden und das Stationsareal einer neuen zweckmäs-
sigen Nutzung zugeführt werden.

Die Grundeigentümer der Parzelle Nr. 2500 (Zone für 
Sport- und Freizeitanlagen ZSF Nr. 2/61) haben gros-
ses Interesse an der Überbauung der heute ungenutz-
ten Fläche. Im Sinne der angestrebten Siedlungsent-
wicklung nach Innen hat auch die Gemeinde Köniz ein 
Interesse an der Schliessung dieser Baulücke bzw. an 
der Schaffung von neuem Raum für Wohn- und Ar-
beitsnutzungen.

Dynamische Entwicklung

Im Umfeld der Station Wabern hat in den vergangenen 
Jahren eine dynamische Siedlungsentwicklung einge-
setzt. Mit der Fertigstellung der Überbauung „Quell-
frisch“ auf dem ehemaligen Brauereiareal am Fusse 
des Gurtens sind rund 100 neue Wohnungen und über 
11‘000 m² Gewerbefläche entstanden. Mit der Über-
bauungsordnung Morillon besteht ein weiteres gros-
ses Wohnbauprojekt für max. rund 2‘000 Einwohner. 
Die Station Wabern und ihr unmittelbares Umfeld ste-
hen im Zentrum dieser Entwicklungen.

Kommunaler Richtplan

Die Station Wabern wird heute ‚nur‘ über die Dorf- und 
Bahnhofstrasse erschlossen. Eine direkte Anbindung 
der Überbauung Morillon fehlt. Die Gemeinde hat des-
halb in Verlängerung der Bondelistrasse eine zusätzli-
che Erschliessung von der Kirchstrasse über die heu-
te unbebaute Parzelle Nr. 2500 in ihre Richtplanung 
aufgenommen (s. Kap. 1.5 auf Seite 12).

Verfahren

Im Rahmen der Planung des Doppelspurausbaus 
stellten sich Fragen nach der Bahnhoferschliessung, 
Lage der Haltekanten (Mittel- oder Aussenperron) so-
wie der Perronzugänge. Diese stehen in engem Zu-

sammenhang mit der Arealentwicklung. Die beiden 
Planungen sind eng aufeinander abgestimmt. Für die 
Station und den Doppelspurausbau liegt eine umset-
zungsreife Bestvariante vor. Aufgrund der vielfältigen 
Interessen und des abweichenden Zeitprogramms 
des Plangenehmigungverfahrens für den Doppelspur-
ausbau, wurde entschieden das Areal Station Wabern 
ausserhalb der laufenden Ortsplanung zu beplanen.

Die Gemeinde löste deshalb Ende 2012 die Ausar-
beitung des Masterplans aus. Unter Mitwirkung aller 
massgebenden GrundeigentümerInnen entwickelte 
die Gemeinde darin für das Areal Station Wabern eine 
städtebauliche ‚Vision‘.

Ziel ist es, aus dem Konzept des Masterplans die 
massgebenden Rahmenbedingungen abzuleiten und 
darauf aufbauend eine grundeigentümerverbindliche 
Zone mit Planungspflicht festzulegen. Im vorliegenden 
Bericht werden Vorgehen (Kapitel 2 auf Seite 15) 
und Resultate des Verfahrens detailliert erläutert (Ka-
pitel 5 auf Seite 27).
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1.2 Perimeter

Mit dem Ziel einer städtebaulich und funktional mög-
lichst abgestimmten und hochwertigen Entwicklung 
wurde nebst den Schlüsselparzellen der BLS sowie 
der Parzelle Nr. 2500 der ganze Bereich des Stations-
areals rund um den alten Ortskern von Wabern in die 
Planung miteinbezogen. Der gewählte Planungspe-
rimeter wird durch die Kirchstrasse im Norden, die 
Dorfstrasse im Osten und die Bahnlinie im Süden ab-
gegrenzt.

Die bestehende Wohnüberbauung zwischen Unterfüh-
rung und Bondelistrasse ist aufgrund der peripheren 
Lage für die Aufwertung und Erschliessung des Sta-
tionsareals nicht von zentraler Bedeutung und wurde 
deshalb bereits frühzeitig aus dem Planungsperimeter 
ausgeschlossen.

In einem weiter gefassten Betrachtungsperimeter 
sind insbesondere die aus verkehrstechnischer Sicht 
relevanten Abschnitte der Kirch-, Bondeli-, Dorf- und 
Seftigenstrasse enthalten. Schliesslich umfasst der 
Betrachtungsperimeter auch das ehemalige Brauerei-
areal, dessen optimale Anbindung an die S-Bahnstati-
on zu den planerischen Hauptzielen gehört.

Abbildung 1: Betrachtungsperimeter (blau) und Planungsperimeter (rot), Orthofoto Quelle: Bundesamt für Landes-
topografie
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1 Parzelle 2500 (ZSF Nr. 2/61)
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3 Alter Dorfkern (Blockrandansatz „Aegerter“)
4 Alte Brauereiwirtschaft („Heitere Fahne“)
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Abbildung 2: Blickrichtung Süden ab Kirchstrasse

Abbildung 3: Blickrichtung Osten ab Mäander Kirch-
strasse
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Abbildung 4: Blickrichtung Südwesten ab Kirchstrasse/
Wabernstock

Abbildung 5: Blickrichtung Südwesten ab Dorfstrasse

Abbildung 6: Blickrichtung Norden ab Dorfstrasse

Abbildung 7: Blickrichtung Westen ab Dorfstrasse

Abbildung 8: Blickrichtung Norden ab Überbauung 
„Quellfrisch“

Abbildung 9: Blickrichtung Osten ab Kirchstrasse

Abbildung 10: Blickrichtung Süden ab Hochhaus 
Funkstrasse

Abbildung 11: Blickrichtung Süden ab Dorfstrasse
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1.3 Geschichte

Wabern entstand im 20. Jahrhundert durch das Zu-
sammenwachsen der beiden Ortsteile Gross- und 
Kleinwabern. Die ältesten Gebäude im Umfeld der 
heutigen S-Bahnstation sind neben dem Wabernstock 
(1587) und dem Sahlihuus (1647/48) die heute noch 
bestehenden Gebäude der ehemaligen Gurtenbrau-
erei (ab 1864) sowie die Brauereiwirtschaft mit Saal 
(1870).

Für wichtige Impulse in der Siedlungsentwicklung 
sorgte um die  Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert 
vor allem die Eröffnung der Gurtenbahn (1899) sowie 
die Anbindung Grosswaberns an den Berner Haupt-
bahnhof durch das Tram (1894) und die Gürbetalbahn 
(1901).

In unmittelbarer Nähe zur Bahnstation Wabern wur-
den ab den 1920er-Jahren Teile von Plänen für ein 
neues Dorfzentrum baulich umgesetzt. Die heute 
noch bestehende Überbauung an der Kreuzung Kirch-
strasse-Bahnhofstrasse weist Ansätze einer Block-
randbebauung in hoher Qualität aus, die in den Fol-
gejahrzehnten mit geringerer Qualität gegen Westen 
weitergezogen wurde.

Die Erdgeschossflächen wurden entsprechend der 
Funktion als Dorfzentrum gewerblich genutzt. Obwohl 
sich die gewerbliche Entwicklung und der Detailhan-
del in der zweiten Jahrhunderthälfte schwerpunkt-
mässig an die Seftigenstrasse verlagert haben, haben 
sich im Bereich des alten Dorfzentrums einige Läden, 
Restaurants und Gewerbebetriebe etablieren können.

Erst ab Mitte der 1960er-Jahre wurde die Wohnüber-
baung zwischen BLS-Unterführung und Bondelistras-
se realisiert. Die Wohnblöcke nehmen keinen städte-
baulichen Bezug zu dem bestehenden Quartiergeviert. 
In den 1970er-Jahren entstanden schliesslich auf-
grund der Planung ‚Morillongut‘ in einer ersten Etappe 
die Hochhäuser an der Funk- und Bondelistrasse, so-
wie weitere Scheibenbauten an der Funkstrasse. Die 
reine Wohnsiedlung wurde in den Folgejahrzehnten 
kontinuierlich realisiert und letztmals 2006 um weitere 
Wohnbauten ergänzt.

Von der Tramstation Sandrain an der Seftigenstras-
se bis zur S-Bahnstation Wabern zieht sich heute ein 
Grünstreifen. Das schmale Band wurde planerisch 
für eine angedachte Umfahrungsstrasse gesichert. 

Konkret wurde ab Beginn der 1960er-Jahre ein Pro-
jekt für einen Strassentunnel diskutiert, dessen Ein-
fahrt im Bereich der Bondelistrasse erfolgt wäre. Der 
Tunnel durch den Gurten, entlang der S-Bahnstrecke, 
hätte einen grossen Teil des steigenden Verkehrsauf-
kommens um den Dorfkern von Wabern lenken und 
zwischen Kleinwabern und Kehrsatz zurück auf die 
Seftigenstrasse führen sollen. Die Pläne scheiterten 
schliesslich Mitte der 1980er-Jahre nach mehrmaligen 
Anläufen unter anderem an den hohen Kosten und der 
Einsprache der Stadt Bern. Stattdessen wurde in den 
1990er-Jahren die Seftigenstrasse ausgebaut. Eine 
Umfahrungsstrasse für Wabern ist heute kein Thema 
mehr und auch nicht mehr im kantonalen Richtplan 
enthalten. Der Freihalteraum wird heute gelegentlich 
als temporärer Parkplatz während Grossanlässen auf 
dem Gurten genutzt (z.B. Gurtenfestival, Mountainbi-
ke-Weltcup, Gurten Classic).

Am Gurtenhang schliesslich ersetzte jüngst die Über-
bauung „Quellfrisch“ die ehemaligen Brauereigebäu-
de als ortsbildprägende Kulisse.

Aufgrund dieser gestaffelten Siedlungsentwicklung 
enthält der Betrachtungsperimeter auf kleinstem 
Raum unterschiedliche Siedlungsstrukturen. Dies 
äussert sich unter anderem in der Nutzung, Gestal-
tung und Setzung der Gebäude sowie in der Bausub-
stanz.
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1.4 Baurechtliche Grundordnung

Nutzungsplan

Gemäss dem geltenden Nutzungsplan ist der Bestand 
der Wohnzone (Bauklasse IIIa) oder der Kernzone 
(Bauklasse IIIb) zugeordnet. Der Planungsperimeter 
ist somit in erster Linie ein Wohnquartier, das durch 
eine gewisse gewerbliche Erdgeschossnutzung im 
Bereich der Kreuzung Kirchstrasse / Dorfstrasse / 
Bahnhofstrasse ergänzt wird. Die alte Brauereiwirt-
schaft wird heute nach längerem Leerstand vollstän-
dig durch Gastronomie- bzw. Gewerbebetriebe ge-
nutzt (Veloladen, Lokal „Heitere Fahne“).

Die unbebaute Parzelle Nr. 2500 ist einer Zone für 
Sport- und Freizeitanlage ZSF Nr. 2/61 zugewiesen. 
Gemäss Baureglement gilt hier ein Bauverbot. Erlaubt 
wären ausschliesslich Familiengärten. Diese wurden 
allerdings nie realisiert.

Zielsetzung des Masterplanverfahrens ist es, die städ-
tebaulich, verkehrlich und freiräumlich massgebenden 
Qualitäten und Defizite zu eruieren und darauf aufbau-
en die gewünschte Entwicklung im Planungsperimeter 
aufzuzeigen.

Der gesamte Planungsperimeter wurde aus der lau-
fenden Ortsplanungsrevision (OPR) ausgegliedert. 
Dadurch ist ein gesonderter Planungsprozess mit ei-
genem Zeitplan gesichert.
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ZPP Nr. 2/4 ‚Areal Station Wabern‘
Masterplan Bericht – öffentliche Mitwirkung

Schutzplan Naturobjekte

Im Schutzplan Naturobjekte sind im Planungsperime-
ter mehrere schützenswerte bzw. erhaltenswerte Ob-
jekte enthalten. Die geschützte Hecke im westlichen 
Bereich des Planungsperimeters kann nur entfernt 
werden, wenn für einen gleichwertigen Ersatz an an-
derer Stelle oder eine ökologische Aufwertung gesorgt 
wird.

Die Bauten an der Kreuzung Kirchstrasse /Bahnhof-
strasse (Blockrandansatz „Aegerter) sind im kan-
tonalen Bauinventar als erhaltenswert (Zuständig-
keitsbereich Gemeinde) aufgeführt. Sie sind in ihrem 
äusseren Bestand und mit ihren Raumstrukturen zu 
bewahren.

Einen noch stärkeren Schutz durch das kantonale 
Bauinventar geniessen die beiden K-Objekte (Zu-
ständigkeitsbereich der kantonalen Denkmalpflege 
KDP) am Ostrand des Planungsperimeters: Der Wa-
bernstock und die alte Brauereiwirtschaft. Diese dür-
fen nicht abgebrochen werden und innere Bauteile, 
Raumstrukturen und feste Ausstattungen sind ihrer 
Bedeutung entsprechend zu erhalten.

Die Gefahrenkarte weist für den Planungsperimeter 
im Westen keine Gefährdung aus. Der östliche Be-
reich ab Höhe Sprengerweg bis Dorfstrasse weist 
eine geringe Gefährdung aus, welche für sensible 
(z.B. Spitäler, Kläranlagen) Bauvorhaben speziell zu 
berücksichtigen ist.

*-

*-*-*-
*-
*-
*-

*-

*-
*-*-*-*-*-

*-

*,
*,

*,

*-*-
*-*-

*-*-*-*-*-
*-
*-*-

*- *- *- *- *- *-
*-*-

*,

*-

*-
*-

*-

*-*-
*-
*-

*-
*-
*-

*-
*-
*-
*-
*-
*-
*-*-

*-
*-
*- *- *- *- *- *-

*,

*-

*-

*,

*-
*-

*,

*-
*-
*-

*-
*-*-
*-*-

*,
*,

*-

*- *- *- *- *-

*,

Wabern

Gurten-Gartenstadt

Waberewald

Talstation

Gurtenbahn

Station Wabern

Gurtenbahn-Parking

B
ra

ue
re

iw
ir

ts
ch

af
t

M
or

ill
on

sc
hu

lh
au

s

Dorfschulhaus

evang. ref. Kirche

Wabern

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > >

> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >> > > > > >

Kirchstrasse

Kirchstrasse Kirchstrasse

Bergstrasse

Obere Bernblickstrasse

Blumenweg

Burdiweg

Dorfs
tra

ss
e

Gurtengartenstrasse

Jurablickstrasse

Landweg

Zaunweg

Gurtendorfstrasse

Kirchstrasse

Bellevuestrasse

Ba
hn

ho
fs

tra
ss

e

W
ald

bli
ck

str
as

se

W
eid

en
au

str
as

se

Kirchstrasse

Do
rfs

tra
ss

e

Funkstrasse Pa
rk

st
ra

ss
e

SeftigenstrasseSp
re

ng
er

we
g

Cedernweg

Parkstrasse

13
5a

14
8
a

20d

25
a

27a

58a

37

21a

23

19
a

18
5

22
0a

216a

222a

21
0a

214a5a

25a

18
618

418
2

18
017
817

617
4

8a

12a

2a

53a

53

52

25

23

3

4

32

27

29

17a

11a

20a

50

51

48

49

46

45

44

43

42

41

40

39

37

39

19

192

4

190

12

14

188

172

45

16
18

20

164

31

166

168

162

22

158

33

160

28

2827

29

26

60

10

24

25

58

150

35

12

56

33

54

12a

36

31

12

163

161

159

157

158

155

153

151a

151

156

59

152

150

20

26

132

148

146

7

130

136

144

5311a

142
140

143141

124

12
6

47

138

139

122

136

12

10

10

8a

8a

9

1

137

23
a

8

10
a

7

14

22a

22

134

8

135

6

10

12

132

23

6

5

6a

11

10

133

3a

21

4

130

8

8

18

21a

2a

131

3

13

2

6

9

128

6

19

15

16

1

5b 5a 5
5c

24

13

52

33a

50

10

29

48

30

27

46

13a

8

37

6

25

21

14

20

23

21

19

2

19

149

11

147

16a

145a

134

9

145

16

25
a

33
c

33
b33
a

2

4
11

13
6

23
15

6a
17

19
21

220

218

200

10

20

194a

194

19

10

21

31

15

20
17

6a

37
22

6

120

118

116

4
2

1

177

175

156

154

152148

146

146a

144

142

140

138

219

222

212

210

216

214

3

5

12

12
a

6a
14

179

28

16a

22

20c

4a

20

3

26
a

13a
15a

9a

212

23
2a

230a

2a

17

2
19

4
21

6
23

8
10

12
14

16

232

18
9

20
11

230

13

15

3

228

203

5

210

201

208

26
1

5a

206

1a
7a

7

9

6

4

225

226

77

20
0a20

0

17
a

28

30

95

97

99

96

94

92

90

88

114

112

198

194

196

190b

190a

190

192

186a

186

188
6
6

6
4

62a

62

122

54

117

52

115

111
109107105

16
7

9

11

13

15

17

23
19

21

171

169

167

124

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102
98

205

203

4

10a

15

20
9
a

15
a

209

12

10

8

6

1

3

217

217a

211

215

207

208

201

1

2

8

202

204

6

5

6
8

15
b

93

89

91

89a

75

83

87

81

79

85

73

80

82

84

86

14
a

11

18

12

23

9

10

16

21

8

19

14

6

17

1517
a

9

9a
19

a

8b

17

19

e

e

e

e

e

e

(7575.02)

(7575.01)

(7225)

(10013)

(9264)

(7576)

(7577)

(8418)

(8561)

6716 147

6638.01

6638.01

6638.03

10461

233

10422

7902

10423

10421

8605

6640

9337

9335

7904

7404
7868

9435

4419
9489

3250

41378335

3248

1481

3247
3246

5393

3252 3253

3628

4739
5103

5392

5283

3245
3244

24

1362

6874

183

181

1559

1361

1345
1292

9737

2881

2815

4938

5223

5802

1358

4736

4346

4822

4088

3726

3728

5805

5812

5813

5804

5811

5803

5634

5793

5797
5798

6829

5792

5806

3630

5807

3629

3241

5809

3240

5810

5338

45
77

3242

5808

5794

5799 5800

4973

3239

3632

3781

4874
57965791

3739

66
41

2865

1364

5709

3727

3856
7823

7226

4974

5300

10123

1540
1360

2621

178

245

399
1852

180

464

1859

248

2042 469

734

2043

1346

1594

861
2785

25
18

6559

2658

1457

687

1222

1630

2634

45
83

403

1221

2176
2177

4826

129 129

7068

2863

7401
7399

7903

10340

7400

1223

2456

3878

1214

2018

2017

912

911

1757

1368

860

9831
9830

3895

8509

45
48

3806

4391

4380

3579
3577

3991

3593
3594

43894359

4316

4547

3645

9452

3942

4031

4032

4673

4186

4590

1294

6233

4388

4187

6612

4394

33
71

1199

3370

5401

5817

5816
6232

4550

4640

5818

4385

4033

831

5878

9261

9262

4386

8666

37
57

4633

4549

4452

43126234

3372

3123

421

1241

9329

4648

6616

66
21

4668

6613

8362

66525384

5387

5386

5382
5381

9688

5383

5385

5085

5388

5084

3360

3876

3807

3331

7053

6914
3332

3411

4514

3408

3409
2008

3410

3407

4681

66
05

3359

3358

4667

6620

3357

3330

66
04

7406

7405

9691

7403

2500

1862

7308

679

2567

2545

2899

2798

419

417

833

1392

1391

104

1641

834

240

7224 1865

3090

3210

2795

4923

3139

3138

3137

6915

6916

7002

9437
9438

9439

9436

9440

9341

4942

4939

4941
4940

1631

93
28

3312

6655

6656

6712

6662

3094

1861
6702

1766

10297

1237

66
72

6659

6671

6657

1238

1236

4095

5391

37
06

4225

3624
4224

3099

4184

41
69

370738
72

4183

3643

38
71

3010
3009

3011

9013

3209

3136

3208

3075

3013
3012 30

14

93
38

3167

3165

3166

3127

3126

9330

3327

3092

93
31

3144

3376

155

3145

3007
3008

3340

3164

33
21

3147
3148

3149

3146

3091

3005

3006

6658

6669

6670

3093

3373

1357
210

33
75

5917

3374

40
75

2877

2878
3109

735
2178

10510

3508

2001 1316

3583

1557

655

1482
3549 3548

3627
3626

1262

3625

416

1558

1332

5551

4064
1505

5552 3677

1288 456

1359

1342

2880

4738

3243

5301

5378 5379
5377

4576

5801

3237

5339

4873

3238

5337

3631

5635
5708

5795

2879

6602

6603

3107

3105

3106

4943

780

678

12394913

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

""
"

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!!

!

"
" "

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
" "

"

"

"
"

"
"""

""

""
""""

"""""

"

" " " "

"

""""

"

"
"

"

"""
"

" " " " " " "
"

" " " " " "

"
"

!
!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!!

!
!!

!!!

!!!
!!!!

!

!
!!!

! ! ! !
!

!!!!!

!
!

!
!!!!!

! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! !!

"

"

"
"

"

"
"

!

!

!
!

!
!

!

,1.11

,1.12

S1

S1

S1

W1

G5

G3
G2

G2

G1

G1

G2

G3

G7

G8

G8

G5

G4

G5
G5

G9

G1

G6

G2

G3

G4

N

S

A

L

N

R
E11

N

E12

R
R

E12
R

E9

E10

E7

E4

Q

Q

L

R

S

E10E9 E10

E12

E10

E11

N

R

E5

E5

N

E8

E4

R

E5

A
E6

E6

P

E7E4

R

E3

E7

E3
N

E8

N
N

E

E9

E10

R

N N
N

P

E1

E11R

E

A

PP
P

E1

E2

O1

O1

O2

O1

O1

(1.12

(1.11

Auszug aus dem Geoportal
Schutzplan Naturobjekte

Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Verbindliche Auskünfte
sind beim jeweiligen Datenherr einzuholen.
Stand der Amtlichen Vermessung: 22.7.2014 / Orthofoto April 2012 1:1'500
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© Gemeinde Köniz:
Dieser Geodatenauszug hat nur informellen Charakter und erhebt  keinen
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Obstgarten
Obstbaumreihen
Einzelner Obstbaum
Einzel-/Laubbaum Kategorie I  (E)
Einzel-/Laubbaum Kategorie II (E)
Einzelbaum (ohne Objektbeschrieb)
Hecke, Feld- und Ufergehölz (G)
Spezieller Waldrand (W)

Bach (B)
Feuchtstandort   (F)
Trockenstandort (T)
Sonderstandort  (S)
Extensiv genutzte Ausgleichsfläche
Archäol. Schutzgebiet oder -objekt
IVS-Weg
IVS_Objekt (Stundstein, Brücke)

Kantonales Naturschutzgebiet
Kant. geschütztes Einzelobjekt
Grenze  der Teilräume
Nummer der Teilräume

Wald
Objekt mit Nummer B4, E1 etc. = Festlegung
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Abbildung 14: Auszug Schutzplan Naturobjekte

Abbildung 15: Auszug Schutzplan Bauten

Schützenswertes Objekt
Erhaltenswertes Objekt
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Schutzplan Naturobjekte

Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Verbindliche Auskünfte
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Obstgarten
Obstbaumreihen
Einzelner Obstbaum
Einzel-/Laubbaum Kategorie I  (E)
Einzel-/Laubbaum Kategorie II (E)
Einzelbaum (ohne Objektbeschrieb)
Hecke, Feld- und Ufergehölz (G)
Spezieller Waldrand (W)

Bach (B)
Feuchtstandort   (F)
Trockenstandort (T)
Sonderstandort  (S)
Extensiv genutzte Ausgleichsfläche
Archäol. Schutzgebiet oder -objekt
IVS-Weg
IVS_Objekt (Stundstein, Brücke)

Kantonales Naturschutzgebiet
Kant. geschütztes Einzelobjekt
Grenze  der Teilräume
Nummer der Teilräume

Wald
Objekt mit Nummer B4, E1 etc. = Festlegung
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Obstgarten
Obstbaumreihen
Einzelner Obstbaum
Einzel-/Laubbaum Kategorie I  (E)
Einzel-/Laubbaum Kategorie II (E)
Einzelbaum (ohne Objektbeschrieb)
Hecke, Feld- und Ufergehölz (G)
Spezieller Waldrand (W)

Bach (B)
Feuchtstandort   (F)
Trockenstandort (T)
Sonderstandort  (S)
Extensiv genutzte Ausgleichsfläche
Archäol. Schutzgebiet oder -objekt
IVS-Weg
IVS_Objekt (Stundstein, Brücke)

Kantonales Naturschutzgebiet
Kant. geschütztes Einzelobjekt
Grenze  der Teilräume
Nummer der Teilräume

Wald
Objekt mit Nummer B4, E1 etc. = Festlegung
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ZPP Nr. 2/4 ‚Areal Station Wabern‘
Masterplan Bericht – öffentliche Mitwirkung

1.5 Richtplan Raumentwicklung Gesamtgemeinde

Die vom Kanton genehmigte Fassung des kommuna-
len Richtplans Raumentwicklung Gesamtgemeinde 
(RP REGG) setzt die Eckpfeiler der Entwicklungsstra-
tegie der Gemeinde Köniz behördenverbindlich fest. 
Der RP REGG definiert unter anderem, dass die Ge-
meinde bis 2030 ein moderates Bevölkerungswachs-
tum um plus 2‘500 EinwohnerInnen und einen Zu-
wachs um 1‘600 bis 3‘000 Arbeitsplätzen anstrebt. Als 
zentrale Strategie wird die Innenentwicklung definiert, 
d.h. eine bauliche Entwicklung innerhalb des beste-
henden Siedlungsgebietes, wo die nötige Infrastruk-
tur bereits besteht. Durch diesen Schwerpunkt sollen 
das angestrebte Wachstum nachhaltig gestaltet und 
die wertvollen Grünräume ausserhalb der bestehen-
den Siedlungsgrenzen vom Siedlungsdruck entlastet 
werden.

Teilbereich Siedlung

Die konkreten Entwicklungsabsichten der Gemeinde 
im Bereich Areal Station Wabern sind in Massnah-
menblatt S3-02-01 des RP REGG behördenverbind-
lich festgehalten. Die dort ausformulierten übergeord-
neten Zielsetzungen im Bereich Siedlung lauten:

Das Areal Bahnhof Wabern ist gestalterisch aufgewer-
tet, erfüllt die hohen Anforderungen in Bezug auf Nut-
zung, Verkehr und Städtebau und fügt sich optimal in 
die bestehende städtebauliche Situation ein.

Die Identität des Ortszentrums Wabern wird aufgewer-
tet und gestärkt.

Das Areal der Zone für Sport- und Freizeitanlagen 
ZSF Nr. 2/61 wird der zentralen Lage gerecht und ei-
ner neuen Nutzung mit dem Ort entsprechender Dich-
te zugeführt.

Teilbereich motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die im RP REGG vorgesehene Sanierung der Dorf- 
und Kirchstrasse konnte im Sommer 2017 abge-
schlossen werden. Im Rahmen des umfassenden 
Sanierungsprojekts wurden unter anderem folgende 
Punkte umgesetzt:

 ▪ Erlass einer Tempo-30-Zone im Abschnitt Bon-
delistrasse bis Dorfstrasse (Wabernstock);

 ▪ Erlass einer Begegnungszone (max. 20 km/h) 
ab Wabernstock bis zur Talstation der Gurten-
bahn;

 ▪ Reduzierung der Belastung durch den Strassen-
lärm mittels Temporeduktion;

 ▪ Erhöhung Komfort und die Sicherheit für den 
Langsamverkehr;

 ▪ Der Strassenraum und das Ortsbild werden ge-
stalterisch aufgewertet;

 ▪ Die Strassenraumgestaltung nimmt Bezug auf 
die Nutzungen angrenzender Liegenschaften;

 ▪ Die Wohn- und Aufenthaltsqualität wird durch 
die Aufwertung des Strassenraums erhöht.

Mit der Sanierung und Umgestaltung der Dorf- und 
Kirchstrasse erfährt das Areal Station Wabern bereits 
eine gestalterische und funktionale Aufwertung. Das 
Projekt „Sanierung Kirch- und Dorfstrasse“ und der 
vorliegende Masterplan sind aufeinander abgestimmt 
und koordiniert.

Teilbereich öffentlicher Verkehr (ÖV)

Eine Erschliessung des Stationsareals durch den 
Ortsbus ist im RP REGG nicht vorgesehen. Mit der 
Sanierung der Dorf- und Kirchstrasse soll die Verbin-
dung zwischen der Tramstation ‚Gurtenbahn‘ an der 
Seftigenstrasse und der Talstation Gurtenbahn aufge-
wertet werden.
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Interventionsräume Landschaft
Nummerierung der Teilgebiete

S1

S3

S2
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Legende

Gemeindezentrum
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Gewässer (offen)

Raumprägende Grünstrukturen

Freizeit, Sport, Kultur, Naherholung:

Verkehr ³

Hochleistungsstrasse bestehend

Weitere

Tramlinie mit Haltestelle (bestehend / geplant)

Interventionsraum Landschaft
(Nummerierung der Teilräume siehe Schema)
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Langfristige Siedlungsbegrenzung

Bahnlinie mit Haltestelle (bestehend / Haltestelle geplant)
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Gewässer (eingedolt / auszudolen)
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Teilbereich Langsamverkehr (LV)

In den Teilbereichen Fuss- und Veloverkehr sieht der 
RP REGG eine umfassende Vernetzung des Areals 
mit den umliegenden Quartieren vor. Das heute sehr 
kleine Einzugsgebiet der Station soll um Teile der 
Überbauung Morillongut und der Gartenstadt Gurten-
bühl erweitert werden. Die beiden Zugänge im Osten 
(Bahnhofstrasse / Dorfstrasse für Fuss- und Velover-
kehr, Brücke Dorfstrasse für Fussverkehr) sollen des-
halb mit zusätzlichen Erschliessungswegen für den 
Langsamverkehr ergänzt werden:

 ▪ aus nördlicher Richtung über die Parzelle 2500 
(ZSF);

 ▪ aus westlicher Richtung entlang der BLS-Linie 
(Nordseite).

Für den Fussverkehr soll gemäss Richtplan zudem 
eine Sicherung der Verbindung auf der Südseite der 
BLS-Linie geprüft werden. Diese führt aus Richtung 
Gurtenbühl / BLS-Unterführung auf Gleisniveau zur 
Überbauung „Quellfrisch“. Die bereits gebaute Trep-
pe zum Hof der Überbauung „Quellfrisch“ wurde als 
direkte Verbindung zur Station Wabern konzipiert. Die 
Lage der Personenunterführung muss darauf abge-
stimmt werden.
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Abbildung 17: RP REGG: Teilplan Fussverkehr (2014) Abbildung 18: RP REGG: Teilplan Veloverkehr (2014)
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2 Vorgehen

Der Masterplan wurde in drei Phasen erarbeitet:

Die Phase I (Entwurf) beinhaltet Bestandesaufnahme, 
Analyse und Konzeptskizzen sowie einen Lösungsfä-
cher. Die Bewertung der erarbeiteten Varianten des 
Lösungsfächers führt zu einem Zwischenresultat, 
welches Auskunft über den städtebaulichen Lösungs-
ansatz und über die bestmögliche Bahnhoferschlies-
sung gibt.

Als Phase II (Grundeigentümergespräche) erfolgte die 
Festigung des Konzepts aus der Phase I mit den pla-
nungsauslösenden Grundeigentümern in drei Grund-
eigentümergesprächen. Das konsolidierte Konzept 
enthält die in den Stellungnahmen geäusserten Hal-
tungen der Grundeigentümer.

Als Phase III (Konsolidierung & Fertigstellung) erfolgte 
die Ausarbeitung des definitiven Masterplans aufgrund 
der Resultate des partizipativen Planungsprozesses. 
Der definitive Masterplan dient als Grundlage für die 
Ausarbeitung einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) 
und eines Bebauungs- und Erschliessungskonzepts 
(BEK).

Nach Abschluss dieser drei Phasen gelangen die 
Zone mit Planungspflicht und das Bebauungs- und 
Erschliessungskonzept für die Gemeindeverwaltung  
in das ordentliche Planerlassverfahren mit öffentlicher 
Mitwirkung und Vorprüfung durch das kantonale Amt 
für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Danach er-
folgt für die ZPP die öffentliche Auflage mit Einspra-
chemöglichkeit.

Die ZPP wird durch die Stimmberechtigten erlassen, 
das Bebauungs- und Erschliessungskonzept durch 
den Gemeinderat.

2.1 Phase I: Entwurf

Der Gemeinderat beauftragte die Planungsabteilung  
Ende 2012 mit der Erarbeitung eines Masterplans für 
das Areal Station Wabern. Für die Erarbeitung der 
massgebenden Inhalte des Masterplans wurde für die 
Phasen I bis III ein erfahrenes Planerteam beauftragt:

 ▪ Jürg Stettler, Dipl. arch. ETH/SIA, Locco Planer-
gemeinschaft, Kollerweg 9, 3006 Bern

 ▪ Denise Roth, Raumplanerin FSU, Zeltner Inge-
nieure AG, Dorfstrasse 55, 3123 Belp

 ▪ Markus Steiner, Landschaftsarchitekt BSLA 
landplan AG, Bächelmatt 49, 3127 Lohnstorf

Der Bericht der Phase I lag im Frühjahr 2013 vor und 
enthält Bestandesanalysen und Lösungsfächer zu 
den Elementen Städtebau, Verkehrserschliessung 
und Freiraum / Grünraum. Basierend auf dem Bericht 
und den Empfehlungen des Planerteams entschied 
der Gemeinderat die Arealentwicklung auf der Grund-
lage der Variante ‚Aussenperron alte Brücke‘ weiter-
zuverfolgen.

2.2 Phase II: Grundeigentümergespräche

In Phase II organisierte die Planungsabteilung Köniz 
(PLAK) in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Ver-
kehr und Unterhalt (AVU) sowie Umwelt und Land-
schaft (AUL) drei Workshops mit den aus planerischer 
Sicht, massgebenden Grundeigentümern. Folgende 
Parteien wurden zu den Workshops eingeladen:

1. BLS Netz AG
2. Gurtenbahn Bern AG
3. Eigentümerschaft Parzelle 2500 (ZSF)
4. Eigentümerschaft Brauereiareal „Quellfrisch“
5. Eigentümerschaft Alte Brauereiwirtschaft
6. Eigentümerschaft Kirchstrasse 130-136

Auszug aus dem Geoportal
Basisplan

Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Verbindliche Auskünfte
sind beim jeweiligen Datenherr einzuholen.
Stand der Amtlichen Vermessung: 22.7.2014 / Orthofoto April 2012 1:1'500

0 10 205 Meter

© Gemeinde Köniz:
Dieser Geodatenauszug hat nur informellen Charakter und erhebt  keinen

01.10.2014

bbb

1

2

3

4

5
6

Abbildung 19: Massgebende Parteien

Die vom Planerteam in Phase I erarbeiteten Bestvari-
anten dienten als Diskussionsgrundlage.

Die Workshops fanden am 13. Juni, 2. Juli und 22. 
August 2013 im Gemeindehaus Bläuacker statt und 
verliefen in einer konstruktiven Atmosphäre. Im Sep-
tember 2013 verfassten die eingeladenen Parteien 
ihre schriftlichen Schluss-Stellungnahmen.



16

ZPP Nr. 2/4 ‚Areal Station Wabern‘
Masterplan Bericht – öffentliche Mitwirkung

2.3 Zeitplan

Masterplan

Phase I  Dezember 2012 – Mai 2013
Phase II Juni – September 2013
Phase III Oktober 2013 – April 2015

Doppelspurausbau BLS

Projektierung März 2015 – März 2016
Plangenehmigungsverfahren April 2016 – Okt. 2017
Voraussichtlicher Baubeginn April 2018

Änderung der baurechtlichen Grundordnung

Öffentliche Mitwirkung 1. Semester 2018
Volksabstimmung Ende 2019
Frühester Baubeginn 2020

2.4 Phase III: Konsolidierung und Fertigstellung

Die dritte und letzte Phase diente der Abstimmung der 
Planung mit den Stellungnahmen aus den Grundei-
genttümergesprächen, der verwaltungsinternen Kon-
solidierung, der Abtimmungen mit weiteren Betroffe-
nen (insbesondere Werkseigentümern) sowie für erste 
Kontakte mit betroffenen Leisten und allen im Perimter 
liegenden GrundeigentümerInnen.

Nach Konsolidierung des Masterplans wird dieser 
vom Gemeinderat als Grundlage zur Ausarbeitung 
des für die Gemeindeverwaltung verbindliche Bebau-
ungs- und Erschliessungskonzept sowie einer Zone 
mit Planungspflicht beschlossen.

Dabei werden die aus Sicht der Gemeinde zwingend 
einzuhaltenden Eckpunkte der Planung in der grund-
eigentümerverbindlichen Zone mit Planungspflicht 
ZPP 2/4 „Wabern Station“ aufgenommen.

Das für die Gemeindeverwaltung verbindliche Be-
bauungs- und Erschliessungskonzept dient dabei als 
Vorgabe und Hilfe bei der Umsetzung der Zone mit 
Planungspflicht in einer Überbauungsordnung oder 
einzelnen Teil-Überbauungsordnungen.
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3 Bestandesaufnahme und Analyse

3.1 Städtebau

Bestandesaufnahme

Das Areal ‚Station Wabern‘ wird geprägt vom Aufei-
nanderprallen unterschiedlicher Nutzungen und Be-
bauungsmuster in unterschiedlichen Massstäben. Der 
Perimeter grenzt

 ▪ im Norden an die Hochhaus-Überbauung Moril-
longut mit ihrem Abstandsgrün,

 ▪ sowie an das Schulareal Morillon,
 ▪ im Westen an das stark durchgrünte Einfamili-

enhausquartier Gurtenbühl,
 ▪ und im Süden an die prägenden Industrie- und 

Wohnbauten des Areals der ehemaligen Gur-
tenbrauerei.

Diese unterschiedlichen Siedlungsmuster stossen 
auf den historischen Dorfkern. Der Kern des Betrach-
tungsperimeters besteht aus einer Blockrandbebau-
ung in sehr hoher Qualität, welche sich in Richtung 
Köniz sukzessive auflöst.

Das Stationsareal ist heute mit einigen Güterschup-
pen und dem Stationsgebäude bebaut und stellt eine 
ungenutzte Brache dar.

Es liegen jedoch auch Einzelbauten mit hoher archi-
tektonischer Qualität und unterschiedlicher Prägung 
vor:

 ▪ Reiheneinfamilienhäuser Sprengerweg (Woh-
nen am Stadtrand)

 ▪ Blockrand „Aegerter“ (innerstädtische Typolo-
gie)

 ▪ Wabernstock und Sahlihaus (verbliebene bäu-
erliche Bauten)

 ▪ Brauereiwirtschaft
 ▪ Talstation Gurtenbahn (60er Jahre Architektur)

Stark durchgrüntes Einfamilienhausquartier

Strassenraumdefinierende Bebauung
Grossformen
Hochhausstruktur

Denkmalpflegerisch wertvolle Bausubstanz
Öffentliche Bauten

Ansatz Blockrandbebauung
Zeilenbebauung ohne Bezug zur Strasse

Abbildung 20: Städtebauliche Typologien im Betrachtungsperimeter



18

ZPP Nr. 2/4 ‚Areal Station Wabern‘
Masterplan Bericht – öffentliche Mitwirkung

Potenzial- und Defizitanalyse

+ Grosszügige Brachflächen ermöglichen eine gros-
szügige Intervention und 1. Bauetappe.

+ Städtebaulich und architektonisch sind hohe Qua-
litäten auf kleinem Raum vorhanden.

+ Teilweise sind urbane Siedlungsansätze vorhan-
den

- Homogene Wohnquartiere in Agglomerationsar-
chitektur dominieren das Umfeld.

- Insgesamt fehlt es dem Bearbeitungsperimeter an 
Urbanität aufgrund der starken Unternutzung und 
der nicht strassenraumbezogenen Bebauung.

Fazit

Mit der Arealentwicklung soll mittels Ergänzung und 
Erneuerung ein urbanes Quartier geschaffen werden.

Die heutigen Brachflächen sollen qualitativ, mit an-
gemessener Dichte in Wert gesetzt werden und zur 
Siedlungsentwicklung nach Innen beitragen.
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3.2 Nutzung

Bestandesaufnahme

Der Betrachtungsperimeter umfasst den historischen 
Kern von Wabern. Dieser ist, entlang der Dorfstras-
se,  auch an der Nutzung noch ablesbar. In diesem 
Bereich dominieren Wohnbauten mit publikumsori-
entierten Erdgeschossnutzungen. Der alte Dorfkern 
schliesst nahtlos an das neue Zentrum entlang der 
Seftigenstrasse an.

Im Areal der ehemaligen Gurtenbrauerei (Quellfrisch) 
konnte sich bereits nach kurzer Zeit ein kleiner Ge-
werbeanteil etablieren, welcher stetig zunimmt.

Daneben sorgen die beiden Kulturbetriebe „Heitere 
Fahne“ und „Sahlihuus“, die Schulanlagen Morillon 
und Dorfschulhaus, die Nähe zu Einkaufsmöglich-
keiten und die gute Erschliessung mit dem öffentlichen 
Verkehr für ein attraktives Zentrum und Wohnumfeld.

Die Umsteigebeziehung zwischen Tram / S-Bahn und 
der Gurtenbahn trägt zum nötigen Publikumsverkehr 
bei. Kindergarten Morillon

Kindergarten Gurtenbühl

Schule Morillon

Schule Wabern

Infrastrukturbauten
EG publikumsorientiert, OG‘s Wohnen
Wohnen
Gewerbe
Öffentliche Nutzung
Kirche
Restaurant
Kulturbetrieb
Kindertagesstätte
Parkhaus
Tankstelle
Bank

Abbildung 21: Nutzng und Dienstleistungsangebote im Betrachtungsperimeter
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Potenzial- und Defizitanalyse

+ Im Betrachtungsperimeter besteht ein hoher Anteil 
an öffentlichen Nutzungen (Schulen, Kindergärten, 
Kindertagesstätte)

+ Die Versorgung mit Zentrumsnutzungen und kultu-
rellen Angeboten ist gut.

+ Ein gastronomisches Grundangebot ist vorhan-
den.

+ Das Brauereiareal entwickelt sich zu einem gut 
durchmischten Areal.

- Die Parzelle Nr. 2500 stellt eine Nutzungsbrache 
an gut erschlossener Lage dar.

- Das Stationsareal ist ungenutzt, schlecht erschlos-
sen und schlecht einsehbar. An publikumsbezoge-
nen Nutzungen fehlt es völlig.

- Im Perimeter dominiert homogene Wohnnutzung, 
resp. die Nutzungsdurchmischung ist für diese 
Lage unterdurchschnittlich.

- Die gastronomischen Angebote sind zeitlich stark 
eingeschränkt.

Fazit

Die Parzelle Nr. 2500 und das BLS-Areal sollen einer 
heterogenen Überbauung zugeführt werden.

Mit der Arealentwicklung soll die Nutzungsdurch-
mischung gefördert werden und ein urbanes Quartier 
entstehen.
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3.3 Freiraum

Bestandesaufnahme

Im Betrachtungsperimeter dominieren private und 
halböffentliche Freiräume. Städtische, öffentliche 
Freiräume bestehen nur im Umfeld von öffentlichen 
Einrichtungen (Schulen, Kirche). Das Areal schliesst 
jedoch fast unmittelbar ans Naherholungsgebiet Gur-
ten an.

Potenzial- und Defizitanalyse

+ Die Nähe zum Naherholungsgebiet Gurten wirkt 
sich positiv auf das Wohnumfeld aus.

+ Im Morillongut wird langfristig ein öffentlicher Grün-
raum entstehen.

+ Die Versorgung mit privaten/halböffentlichen Frei-
räumen ist gut.

+ Die Seftigenstrasse als Achse des öffentlichen 
Freiraums in Wabern weist trotz dem erheblichen 
Verkehrsaufkommen eine Aufenthaltsqualität auf.

- Der öffentliche Freiraum der Brache rund um die 
S-Bahnstation ist nicht zugänglich, ohne soziale 
Kontrolle und ungestaltet.

- In Wabern besteht tendenziell ein Defizit an urba-
nen, öffentlichen Freiräumen.

Fazit

Es sollen private, halböffentliche sowie öffentlichen-
Freiräume von hoher Qualität geschaffen werden. 
Insbesondere soll der öffentliche Raum rund um die 
S-Bahnstation attraktiver gestaltet werden.

Halböffentliche Freiräume
Öffentliche Freiräume

Private Freiräume

Abbildung 22: Freiraumangebot im Betrachtungsperimeter
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3.4 Motorisierter Individualverkehr

Bestandesaufnahme

Die Seftigenstrasse, Einfallsachse Gürbetal – Bern, 
stellt das Rückgrat der Netzerschliessung von Wabern  
dar und ist mit ca. 20‘000 Fahrzeugen pro Tag die am 
stärksten belastete Strasse der Gemeinde. Die Dorf- / 
Kirchstrasse ist für die Gemeinde Köniz eine wichtige 
ortsteilverbindende Strasse (Wabern - Liebefeld - Kö-
niz). Sie weist einen durchschnittlichen täglichen Ver-
kehr (DTV) von 6‘400 Fahrzeugen auf. Die Dorfstrasse 
verbindet die Seftigenstrasse mit der Gurtenbahn-Tal-
station / Brauereiareal und ist als Sackgasse ausge-
staltet. Die grosszügig dimensionierte Bondelistrasse 
verbindet die Seftigenstrasse vom Knoten Ambassa-
dor mit der Kirchstrasse und stellt die Erschliessung 
des Morillonguts dar. Die Strukturen machen ablesbar, 
dass in diesem Raum einst ein Trasse für die Umfah-
rung von Wabern und Kehrsatz angedacht war.

Potenzial- und Defizitanalyse

+ Mit der unbebauten Parzelle Nr. 2500 besteht heu-
te das Potenzial für eine sinnvolle Erschliessung 
des Stationsareals.

- Die Bahnhofstrasse hat nicht den Charakter und 
auch nicht die Funktion einer Stationserschlies-
sung, sondern eher einer untergeordneten Quar-
tiererschliessung.

- Der Mäander der Kirchstrasse, welcher um ein 
einzelnes Gebäude (Nr. 152 bis 156) führt, stellt 
eine überdimensionierte und unwirtschaftliche Er-
schliessung dar.

Fazit

Mit der Planung soll eine nutzergerechte, nachvoll-
ziehbare Stationserschliessung mit hoher Aufenthalts-
qualität geschaffen werden.

Hauptstrasse (Kanton)
Sammelstrasse (Gemeinde)
Erschliessungsstrasse
Parkhaus

Abbildung 23: Angebot für den motorisierten Individualverkehr im Betrachtungsperimeter
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3.5 Öffentlicher Verkehr

Bestandesaufnahme

Das Areal Station Wabern liegt in einem dichten Netz 
von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn, Tram, Bus, 
Gurtenbahn). 

Das Tram Nr. 9 mit der Endstation in Wabern bedient 
direkt am Knoten Dorf- / Seftigenstrasse die gut fre-
quentierte Haltestelle „Gurtenbahn“. Die Tramlinie 
führt in ca. 9 Min zum Bahnhof Bern. Je nach Zielort 
am Bahnhof muss noch der Fussweg aufgerechnet 
werden. Die Haltestelle Sandrain ist für das Morillon- 
und Sandrainquartier von Bedeutung.

Die Linie des Ortsbus Nr. 29 Niederwangen-Wa-
bern-Lindenweg verläuft via Kirch-/ Dorfstrasse und 
hat hinter dem Wabernstock eine Wendemöglichkeit, 
die dem Wenden der Verdichtungskurse dient. Der 
Ortsbus verbindet als Tangentiallinie Niederwangen 
mit Köniz / Liebefeld und Wabern.

Das Trasse der S-Bahn liegt am Hangfuss des Gur-
tens und schneidet sehr markant ins Gelände ein. Die 
Haltestelle ist heute via Brückenabgang der Dorfstras-

se oder Unterführung beim Stationsgebäude erreich-
bar. Die Fahrzeit Wabern – Bahnhof Bern beträgt je 
nach S-Bahn-Linie 9 bis 11 Minuten. Je nach Zielort 
am Bahnhof Bern muss analog dem Tram der Fuss-
weg aufgerechnet werden.

Oberhalb der Bahnlinie liegt die Talstation der Gurten 
bahn. Die Gurtenbahn befördert jährlich rund 900‘000 
Personen ins Naherholungsgebiet auf den Berner 
Hausberg.

Gu
rte

nb
ah

n

29

16

S3 / S31 / S4 / S44

9

9 / 29

S-Bahn
Tram
Bus
Standseilbahn
Haltestelle

Abbildung 24: Angebot des öffentlichen Verkehrs im Betrachtungsperimeter
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Potenzial- und Defizitanalyse

+ Die Umsteigebeziehung zwischen Tram und Gur-
tenbahn sorgt für eine Belebung der Dorfstrasse, 
insbesondere auch zu Randzeiten.

+ Es ist damit zu rechnen, dass mit den Arealent-
wicklungen „Quellfrisch“, Morillon und Bahnhof 
Wabern neue Bedürfnisse von Fernverkehrspend-
lern geschaffen werden, die den direkten Zugang 
zur S-Bahn suchen.

- Die Umsteigebeziehungen zwischen den einzel-
nen Verkehrsmitteln sind ungenügend (z.B. keine 
direkte Busanbindung an die S-Bahnstation).

- Die Zugänge zur S-Bahnstation sind nicht wintersi-
cher und nicht behindertengerecht ausgestaltet.

Fazit

Im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau sollen  
behindertengerechte Zugänge zur S-Bahnstation und 
zur Gurtenbahn geschaffen werden.

Mit der Planung soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den  die Bushaltestelle direkt an der S-Bahnstation zu 
realisieren.
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3.6 Langsamverkehr

Bestandesaufnahme

Die Verbindungen und Schulwege ins Morillon- und 
Dorfschulhaus verlaufen heute entlang der Kirch- und 
Dorfstrasse. Die Dorfstrasse ist eine wichtige Verbin-
dung zu den Naherholungsräumen Gurten und Aare.  
Das Stationsareal bildet eine Sackgasse und ist für 
alle Verkehrsteilnehmer nur über die Bahnhofstrasse 
oder den Brückenabgang ab Dorfstrasse erreichbar.

Die Kirchstrasse / Dorfstrasse ist Teil der regionalen 
Veloroute 74 Gürbe – Sense. Auf der Seftigenstrasse 
verläuft die nationale Veloroute Nr. 8 (Etappe 3 Spiez 
– Bern)

Potenzial- und Defizitanalyse

+ Mit der unbebauten Parzelle Nr. 2500 besteht heu-
te das Potenzial für eine sinnvolle Erschliessung 
des Stationsareals.

- Das Areal ist für den Langsamverkehr praktisch 
nicht durchlässig. Die Hauptverbindungen führen 
um das Areal herum.

- Die Dorfstrasse weist ein sehr starkes Längsgefäl-
le auf (bis zu 12%) und ist somit nicht vollständig 
behindertengängig.

- Es fehlt an einem direkten Stationszugang aus 
dem Gurtenbühlquartier.

Fazit

Mit der Planung soll die Anbindung der Station für den 
Langsamverkehr und die Durchlässigkeit des Areals 
allgemein verbessert werden. Insbesondere sollen 
das Morillongut und das Gurtenbühl besser an die 
S-Bahnstation angebunden werden.

Privatweg
Zugang Schule
Öffentlicher Veloabstellplatz

Veloroute
Gehwege

Abbildung 25: Angebot des Langsamverkehrs im Betrachtungsperimeter
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4 Zielsetzung Masterplan

Das Areal ‚Station Wabern‘ liegt im Schwerpunkt des 
alten Dorfkerns von Wabern und soll sich mit einer op-
timal gelegten, ergänzenden Struktur mit den angren-
zenden Quartieren vernetzen. Mit dem projektierten 
Bahnhofumbau, einer guten Langsamverkehrsver-
netzung und einer auf die städtebauliche Entwicklung 
angelegte Erschliessung, hat das Areal grosses Po-
tential sich zu einem wichtigen Teil von Wabern zu 
entwickeln.

Städtebau

 ▪ Die neue Bebauung verbindet die unterschied-
lichen Bebauungsmuster und Massstäbe zu ei-
nem neuen Bahnhofquartier.

 ▪ Die neue Bebauung vermittelt durch seine Ge-
staltung eine hohe lokale Identität und eine ei-
gene städtebauliche Qualität.

 ▪ Die Überbauung weist eine hohe innere Qualität 
auf. Insbesondere tragen die Aussenräume und 
die inneren Gebäudeerschliessungen zu einer 
hohen Aufenthaltsqualität bei.

 ▪ Die bestehenden, stark prägenden, städtischen 
Blockrandstrukturen werden erhalten und wei-
terentwickelt.

Nutzung

 ▪ Die vielfältigen Nutzungen schaffen in Wabern 
eine neues Zentrum mit einer eigenen Ausstrah-
lung.

 ▪ Das Areal weist eine gemischte Nutzung mit Pri-
orität Wohnnutzung im städtischen Kontext auf.

Grünraum / Freiraum

 ▪ Der öffentliche Raum wird mit den vorhande-
nen und neuen Passantenströmen belebt. Der 
Bahnhofplatz ist ein attraktiver Zugang zum ÖV 
mit hoher Aufenthaltsqualität.

 ▪ Die Übergänge von öffentlichen, halbprivaten 
und privaten Räumen sind klar und funktional 
gestaltet.

Verkehr

 ▪ Die Erschliessungen orientieren sich am städ-
tebaulichen Muster. Die Verkehrsströme werden 
logisch geführt und tragen der Bedeutung des 
Ortes als Drehscheibe für den Arbeits- und Na-
herholungsverkehr Rechnung.

 ▪ Die öffentlichen Strassenräume um den Bahn-
hof, Wabernstock bis zur Gurtenbahn sind im 
Sinne der Koexistenz mit Tempo 20 gestaltet.

 ▪ Das neue Erschliessungsnetz ist wirtschaftlich 
und benötigt so wenig Strassenfläche wie mög-
lich.

 ▪ Die Durchlässigkeit für den Langsamverkehr ist 
verbessert.

 ▪ Lücken im Langsamverkehrsnetz sind geschlos-
sen (Gurten-Wabern, Quartiere untereinander, 
Schulen und öffentliche Verkehrsmittel).

 ▪ Die Umsteigebeziehungen und die Zugänglich-
keit der verschiedenen öffentlichen Verkehrsmit-
tel sind verbessert.

 ▪ Der Ziel- und Quellverkehr der neuen Bebauung 
belasten den überlasteten Abschnitt der Kirch-
strasse vor der Einmündung in die Seftigen-
strasse nicht zusätzlich.

 ▪ Neue Car-Abstellplätze (im Zusammenhang mit 
der Gurtenbahn) sind in das städtebauliche Nut-
zungskonzept eingeplant.
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5 Variantenfächer

5.1 Parzelle Nr. 2500

Als Bestvariante im Bereich der Parzelle 2500 er-
wies sich Variante S1 (Blockrandbebauung schmal). 
Die drei Zeilenbauten werden durch eine massstabs-
getreue Erweiterung des bestehenden Blockrands 
(„Aegerter“) in die Struktur eingebettet. Mit der Fort-
führung der bestehenden Blockrandbebauung wird 
eine Fläche freigespielt, welche als Bahnhofplatz mit 
Baumdach genutzt werden kann. Aussenperrons er-
setzen das bestehende Mittelperron. Der motorisierte 
Individualverkehr und allenfalls der öffentliche Verkehr 
(Linie 29) können über die verlängerte Bahnhofstras-
se an die Station herangeführt werden. Ein neuer 
Gewerbebau der BLS kommt im westlichen Bereich 
des Stationsareals zu stehen. Im Quartier dominiert 
die Wohnnutzung, ergänzt mit gewerblicher Erdge-
schossnutzung. Im Innenraum der Bebauung entsteht 
ein überschaubarer durchgrünter und ruhiger Hof.

Die nicht empfohlene Variante S2 (Blockrandbebau-
ung breit) zieht die Bebauung näher an die Geleise 
heran und schafft dadurch mehr Wohnraum und einen 
grösseren Innenhof. Entlang der Bahnlinie entsteht 
allerdings im Schatten der Überbauung „Quellfrisch“ 
eine wenig attraktive Wohnlage. Der Bahnhofplatz 
wird in den Bereich des bestehenden Stationsgebäu-
des verschoben und fällt deutlich kleiner aus. Eine 
bedeutende Aufwertung des Stationsareals wird ver-
unmöglicht.

Die ebenfalls verworfene Variante S3 (Kammlösung) 
schafft mit riegelartigen Bauten ein Bebauungsmus-
ter mit wenig Bezug zum Bestand. Die Station bzw. 
der Bahnhofplatz verliert auch hier an Bedeutung. Die 
orthogonale Stellung zum Bahnhof hat funktionale 
Nachteile (z.B. bezüglich Langsamverkehrsverbin-
dungen).

Blockrandbebauung  schmal

Heute  Verdichtung

 Verdichtung

Blockrandbebauung  breit

Heute  Verdichtung

 Verdichtung

Kammlösung

Heute mögliche Verdichtung

Zunkünftige Verdichtung

Abbildung 26: Variante S1: Blockrandbebauung schmal

Abbildung 27: Variante S2: Blockrandbebauung breit

Abbildung 28: Variante S3: Kammlösung
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gemeinde köniz - masterplan areal station wabern
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VARIANTE B1

gemeinde köniz - masterplan areal station wabern
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VARIANTE B3

gemeinde köniz - masterplan areal station wabern
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VARIANTE B2Abbildung 29: Variante B1: Punktbauten

Abbildung 30: Variante B2: Riegel

Abbildung 31: Variante B3: Baumdach

5.2 BLS-Areal

Basierend auf der Bestvariante S1 (Blockrandbebau-
ung schmal) wurden drei Varianten für die Planung 
des BLS-Gebäudes erarbeitet. Dabei erwies sich die 
Variante „Baumdach“ als Bestvariante bei welcher das 
BLS-Gebäude an die westliche Grenze des Planungs-
perimeters verschoben wird. Der Bahnhofplatz bleibt 
somit unbebaut und wird in seiner Funktion als Ver-
kehrsdrehscheibe und öffentlicher Platz gestärkt. 

Die beiden anderen Varianten erwiesen sich sowohl 
gestalterisch als auch funktional als ungünstig. Ge-
prüft wurde eine Variante mit mehreren gewerblich 
genutzten Punktbauten sowie ein zeilenartiger Gewer-
beriegel entlang der Bahnlinie. Das Ziel einer Bele-
bung der öffentlichen Flächen würde in beiden Fällen 
nicht erreicht, da die Bauten selbst wichtige öffentliche 
Flächen beanspruchen und den Passantenfluss hem-
men. Städtebaulich würde die Situation verklärt und 
die Zäsur zwischen Bahnareal und Quartier würde 
verstärkt.
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Abbildung 32: Schema Aussenperron

Abbildung 33: Schema Mittelperron

5.3 Exkurs: Variantenprüfung Perronanlagen

Der Doppelspurausbau macht umfassende bauliche 
Anpassungen der Stationsinfrastruktur notwendig. 
Das Planerteam prüfte neben der minimalen Anpas-
sung der heute bestehenden Struktur mit Mittelperron 
auch ein Umstellung auf zwei Aussenperrons sowie 
den Ersatz der bestehenden Brücke Dorfstrasse (sie-
he Tabelle). 

Ein Brückenersatz müsste nach den heute gültigen 
Vorschriften ausgelegt werden, was automatisch zu 
einer deutlichen Vergrösserung der Durchfahrtshöhe 
für die Bahn und damit zu einer Anhebung der Stras-
senfahrbahn führen würde. Diese Niveaukorrektur 
würde beträchtliche Mehrkosten verursachen. Im Be-
reich der Brücke weist die Dorfstrasse bereits heute 
ein Längsgefälle von ca. 12 Prozent auf. Für Men-
schen mit einer Behinderung ist somit der Zugang zur 
Talstation Gurtenbahn erschwert. Jede Anhebung der 
Brücke würde die Situation weiter verschlechtern. Da-
mit das Gefälle nicht erhöht wird, müsste die gesamte 
Dorfstrasse bis zur  Einmündung in die Kirchstrasse 
angehoben werden. Eine solche Massnahme wäre mit 
grossen Nachteilen für die Liegenschaften unterhalb 
der Brücke verbunden.

Bezüglich der Perronanordnung wurden sowohl Vari-
anten mit zwei Aussenperrons sowie mit einem Mit-
telperron analog der heutigen Situation geprüft. Dem 
Ziel einer verbesserten Anbindung der umliegenden 
Wohnquartiere entsprachen dabei die Varianten mit 
Aussenperrons besser. Die heutige Struktur ist stark 
auf die Anbindung an die Gurtenbahn ausgerichtet. 
Die Führung des Passantenstroms über  Brücke und 
Unterführung ist umständlich. Zudem entstehen un-
übersichtliche Bereiche und tote Winkel, welche das 
Sicherheitsempfinden negativ beeinflussen. Die Va-
rianten mit Aussenperrons überzeugen durch Über-
sichtlichkeit und einfache Laufwege auf Platzniveau.

Auch aus städtebaulicher Sicht sind Aussenperrons 
wünschenswert. Aufgrund der reduzierten Breite der 
Bahninfrastruktur entsteht eine Restfläche die als 
Bahnhofplatz genutzt werden kann. Der Bahnhofplatz 
erhält eine städtebauliche Bedeutung und wird durch 
die Anordnung mit Aussenperrons intensiv über die 
ganze Länge genutzt. Bei den Varianten mit Mittelper-
ron würde diese kleinere Restfläche fast ausschliess-
lich als Verkehrsfläche genutzt.

Längerfristig (mit dem Bau der Entflechtung in Holli-
gen) wird auf Rechtsverkehr umgestellt. Damit werden 
bei der Bestvariante „Aussenperron alte Brücke“ von 
Belp kommende Gurtenbesucher (Fahrtrichtung Bern) 
über den neuen Bahnhofplatz und die Dorfstrassen-
brücke zur Talstation Gurten geführt. In der Gegen-
richtung (Fahrtrichtung Belp) gelangen die Gurtenbe-
sucher über eine direkte Treppe (Seite „Quellfrisch“) 
von der Talstation auf das Perron. Die bestehende 
Brücke und die Stützmauer zum Quellfrischareal blei-
ben unverändert.

Das Quartier profitiert von der breiten Langsamver-
kehrserschliessung. Die zwei Bahnhofplätze Nord und 
Süd werten den Warteraum auf. Neben der Treppe 
müssen die Perrons nur durch eine Personenunter-
führung verbunden werden, welche die beiden Plätze 
in direkten Bezug setzt.

Die BLS als Besitzerin des Stationsareals zeigte sich 
mit dieser Variante im Grundsatz einverstanden.
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Breite Bahninfrastruktur

Nutzung Restfläche BLS

Behindertengerechtigkeit Dorfstrasse und Brücke

Behindertengerechtigkeit Bahnhofanlage und Bahnhofplatz

Total Kostenschätzung inkl. MwSt. ±50% (siehe Anhänge)

Vernetzung mit Areal

soziale Sicherheit / Empfinden unsichere Nischen / Engpässe unsichere Nischen / Engpässe

Zwischenraum, Verkehrsraum

nicht gegeben  (12%)

(auch mit Lift ab Perron nicht lösbar, 

da das Gefälle bis zur Talstation 

Gurtenbahn 10% oder grösser ist je 

nach Abschnitt)

gegeben gegeben
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Variante Perron 2 Variante Perron 3
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6 Entwurf Masterplan, Zwischenergebnis und Konsolidierung

6.1 Städtebau

Der Masterplan wurde in den drei Phasen kontinuier-
lich weiterentwicklelt. Im Folgenden werden die Ent-
wicklungschritte zur besseren Verständlichkeit im Be-
reich Städtebau einzeln dargestellt.

Phase I

Der bestehende Blockrand ‚Aegerter‘ wird aufgrund 
seiner hohen städtebaulichen Qualitäten sowie der 
hohen baulichen Dichte in seinem Bestand belassen 
und bildet für die nachfolgenden baulichen Entwick-
lungen des gesamten Areals Station Wabern die kon-
zeptionelle, städtebauliche Grundlage.

Basierend aud der Bestvariante S1 entwickelt eine 
neue Blockrandbebauung den bestehenden Block-
rand ‚Aegerter‘ sinnvoll weiter und ermöglicht die 
Einbindung der bestehenden Zeilenbauten. Der neue 
Blockrand gibt dem Areal Station Wabern den nötigen 
Handlungsspielraum zur Bildung von öffentlichen, hal-
böffentlichen und privaten Freiräumen und bindet in 
Verlängerung der Bondelistrasse die neue Bahnhof-
strasse logisch in das Quartiergeviert ein. Diese ur-
bane Bebauung bildet ab Höhe Bondelistrasse den 
Auftakt zum alten Ortskern von Wabern. Der neue 

Blockrand wird von der neuen Bahnhofstrasse aus er-
schlossen und die bestehende Erschliessungsschlau-
fe der Kirchstrasse wird aufgehoben.

Der Bahnhofplatz mit seinen vielfältigen Nutzungs-
überlagerungen ist aufwärtskompatibel und wird zur 
attraktiven Drehscheibe für den Langsamverkehr so-
wie den öffentlichen Verkehr. Mit einem Baumdach 
entlang des Perron-Nord bildet er einen angemesse-
nen Freiraum gegenüber der dominierenden Stütz-
mauer und der Grossform der Überbauung Quellfrisch. 
Über die neue Personenunterführung sowie einen 
neuen Personenabgang von der Dorfstrassen-Brücke 
wird das Perron Süd erschlossen. Die Überbauung 
des ehemaligen Brauereiareals definiert hier einen 
Bahnhofplatz Süd, welcher das Quartier Gurtenbühl 
über eine Langsamverkerhsverbindung über die Par-
zellen der Liegenschaften Kirchsstrasse 130-136 an-
bindet.

Das neue BLS-Gebäude im Westen der Station wird 
über die Nord- und Stirnseite direkt ab der neuen 
Bahnhofstrasse, resp. dem Bahnhofplatz erschlossen. 
Das Volumen kann in Assoziation mit den Gewerbe-
bauten im „Quellfrisch“ Areal gelesen werden.

Die bestehende Brauereiwirtschaft wird auf Höhe der 
nördlichen Baulinie des Blockrand ‚Aegerter‘ verscho-

Abbildung 34: Entwurf Masterplan, Stand August 2013 Phase I
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ben und bildet einen klaren Auftakt des Areals Station 
Wabern aus Richtung Norden. Der bestehende Saal-
bau mit Bühnenhaus und Anbau weicht einem Neu-
bau, welcher zwischen der ehemaligen Brauereiwirt-
schaft einen neuen Terrassenbereich definiert.

Phase II

Aufgrund der erfolgten Stellungnahmen wurde der 
Entwurf des Masterplans angepasst, bereinigt und 
verfeinert. Insgesamt wurde dabei die Dichte redu-
ziert, um das Freiraumangebot steigern sowie wich-
tigen Anliegen aus den Grundeigentümergesprächen 
entgegenkommen zu können.

Insbesondere wurde der neue Blockrand zu Gunsten 
einer unabhängigen etappierten Bauweise in vier Bau-
körper aufgeweicht, welche sich über eingeschossige 
Verbindungsbauten miteinander verbinden.

Die Erschliessung für Parzelle Nr. 2500 erfolgt von der 
neuen Bahnhofstrasse aus. Die östlichen Parzellen 
werden neu jedoch über die auf eine Stichstrasse  zu-
rückgebaute Erschliessungsschlaufe der Kirchstrasse 
erschlossen. Dadurch entsteht im Innenhof zusätzli-
cher, hochwertiger Raum für Spiel- und Aufenthalts-
bereiche.

Die bestehenden Zeilen der östlich liegenden Parzel-
len werden auf Punktbauten reduziert, welche dem 

bestehenden Bau im Hof des Blockrand-Ansatzes 
‚Aegerter‘ entsprechen. Dadurch kann Freiraum im 
Umfang der Fläche der nötigen Spielfläche nach kan-
tonalem Baugesetz geschaffen werden.

Das neue BLS-Gebäude wurde im Bereich des Bahn-
hofplatzes zur städtebaulichen Akzentuierung um ein 
Geschoss auf vier Vollgeschosse erhöht. Der hinte-
re Bereich des Gebäues wurde in seiner Höhe diffe-
renziert gestaltet. Damit fügt sich das Gebäude ins-
gesamt besser in den Bestand und das neue Areal 
Staion Wabern ein.

Die Anbindung des Gurtenbühl-Quartiers wurde auf 
eine Fussgängeranbindung reduziert und wird neu 
entlang der Parzellengrenze geführt.

Die Brauereiwirtschaft wurde mit dem verfügten kanto-
nalen Bauinventar neu als ‚schützenswert‘ eingestuft. 
Ein Abbriss des Saalbaus mit Bühnenhaus ist damit 
nicht mehr möglich. Der Masterplan sieht neu nur 
noch im Bereich des Bühnenhauses und des Anbaus 
einen Bereich für einen neuen Anbau vor, welcher sich 
jedoch klar der bestehenden Baute der Brauereiwirt-
schaft unterordnet.

Abbildung 35: Überarbeiteter Masterplan, Stand April 2015, Phase II
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Phase III - konsolidiertes Schlussergebnis

Aufgrund des verwaltungsinternen Mitberichtverfah-
rens, der Vernehmlassung der Bau- und Planungs-
kommission und Gesprächen mit dem Wasserverbund 
Region Bern wurde der Masterplan weiter bearbeitet 
und optimiert:

Insgesamt wurde der neue Blockrand als zu massiv 
empfunden und die innere Durchwegung als mangel-
haft kritisiert. Aus diesem Grund wurde der Blockrand 
auf präzis gesetzte Einzelbauten reduziert, welche die   
minimal nötigen Raumkanten definieren und den Kon-
zeptansatzes des Blockrandes immer noch schlüssig 
ablesen lassen. Dies gelingt insbesondere Aufgrund 
von zwei Winkelbauten welche den neuen Blockrand 
im Süden abschliessen. Aufgrund des prägenden ge-
genübers des neuen BLS-Gebäudes gelingt dies auf 
Parzelle Nr. 2500 bereits mit einem eingeschossigen 
Anbau.

Durch den östlichen Winkelbau kann auf die ebenfalls 
kritisierten Hofbauten verzichtet werden. Dadurch 
kann ein attraktiver, durchgrünter Innenhof geschaf-
fen werden, welcher bei einer angemessenen Dichte 
grossen Handlungsspielraum für attraktive Aufent-
halts- und Spielbereiche bietet.

Vorabzug öffentliche Mitwirkung

ZPP Nr. 2/4 'Areal Station Wabern'
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VORABZUG

Vertieft überprüft wurden zusätzlich die Grundeigen-
tumsverhältnisse. Das vorliegende Konzept bedingt 
geringfügige Landumleungen, aus welchen jedoch für 
die betroffenen Landeigentümer grossen Nutzen so-
wie einfachere Parzellenformen resultieren.

Wird eine Neuorganisation des Areals Station Wa-
bern im vorliegenden Ausmass angestrebt, müssen 
die Wasserleitung des Wasserverbundes Region 
Bern, ein Abwasserkanal sowie die Sauberwasser-
leitung des Gurtenbachs verlegt werden. Im Bereich 
des BLS-Gebäudes wird dies kurzfristig nötig sein. 
Im Bereich der bestehenden Überbauung im Osten 
von Parzelle Nr. 2500 kann dies auch erst langfristig 
erfolgen. Die Koordination zwischen Hoch-, Tief- und 
Werkleitungsbau muss jedoch im weiteren Verfahren 
stufengerecht weitervertieft werden.

Gemäss Stellungnahme der Kantonalen Denkmal-
pflege kann der heutige Anbau an das Bühnenhaus 
der ehemaligen Brauereiwirtschaft voraussichtlich 
abgerissen werden. Der südliche Anbau an die Brau-
ereiwirtschaft wurde entsprechend reduziert. Ein-
gehend diskutiert wurde der Umgang mit dem nicht 
geschützten Terrassenbereich der Brauereiwirtschaft. 
Das heutige Zusammenspiel zwischen dem Hauptbau 
der Brauereiwirtschaft, den Anbauten der ehemaligen 
Kegelbahn und der Toiletten sowie der sich gegen die  

Abbildung 36: Konsolidierter Masterplan, Stand Dezember 2015, Phase III
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Dorfstrasse hin öffnenden Terrasse wurde aus Sicht 
der Kantonalen Denkmalpflege und der Gemeinde als 
sehr stimmig erachtet. Bauliche Massnahmen hätten 
allesamt unverträgliche Auswirkungen auf den hohen 
Situationswert. Der Masterplan verzichtet deshalb in 
diesem Bereich auf Massnahmen.

Für das BLS-Areal bildet der Masterplan ab der nörd-
lichen Perronkante Perron-Nord, das Bauprojekt des 
Doppelspurausbaus der BLS Netz AG ab. Alle ent-
sprechenden Elemente werden nicht nicht Bestandteil 
der künftigen ZPP Nr. 2/4 ‚Areal Station Wabern‘ son-
dern Bestandteil des Plangenehmigungsverfahrens 
gemäss Eisenbahngesetz der BLS Netz AG sein.

Etappierung

Als einzelne Etappierungseinheiten definiert der Mas-
terplan folgende Elemente:

a) Doppelspurausbau BLS Netz AG
b) Erschliessung neue Bahnhofstrasse/ Bahnhofplatz
 und Aufhebung Erschliessungsschlaufe Kirch-

strasse
c) sÜberbauung Parzelle Nr. 2500
d) Neubau BLS Netz AG
e) Überbauung Kirchstrasse 152-168

Mit dem voraussichtlichen Baubeginn auf Anfang 2018 
wird der Startschuss für die bauliche Entwicklung der 
Doppelspurausbau der BLS Netz AG sein. Da zwi-
schen Doppelspurausbau und neuer Bahnhofstrasse 
grosse Synergien bestehen (Erschliessung Stations-
areal, Anschluss neue Personenunterführung), sollten 
die beiden Etappierungselemente gemeinsam oder 
zumindest zeitnah realisiert werden. Für das weitere 
Verfahren ist damit für die Gemeinde die Projektierung 
der neuen Bahnhofstrasse sowie die Sicherung der Fi-
nanzierung voranzutrieben.

Der Realisierungshorizont aller anderen Etappe-
neinheiten ist theoretisch frei wählbar, kann aber bei 
zeitgleicher/ -naher Realisierung mit der Startetappe 
wichtige Synergien nutzen. Insbesondere die Etappie-
rungslemente c) und d) setzen den Masterplan bereits 
grossmehrheitlich um. Aus Sicht der Gemeinde ist für 
die gesetzte Zielerreichung des Masterplans damit die 
Realisierung der Etappenelemente a) bis d) prioritär.

Höhenstaffelung

Die aufgelöste Blockrandbebauung soll maximal vier 
Vollgeschosse aufweisen. Damit passt sich die neue 
Bebauung dem bestehenden Blockrandansatz an und 
generiert eine dem Ort entsprechende Dichte. 

Abbildung 37: Masterplan mit geplanter Etappierung
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Trotz grosser Baulücken und Brachflächen setzt 
die Arealentwicklung aufgrund des starken städ-
tebaulichen Kontextes zum prägenden Bestand 
(Blockrandansatz ‚Aegerter‘, Brauereiwirtschaft, 
Überbauung Kirchstrasse 152-168) eine massstäb-
liche, differenzierte Bauweise voraus. Verstärkt wird 
dieses Bedürfnis durch die vorliegende Topografie des 
Areals (die Höhendifferenz Bahnhofplatz-Kirchstrasse 
beträgt 7.0 m). Die minimal und maximal zulässige 
Dichte wurde deshalb so gewählt, dass hierfür genü-
gend Handlungsspielraum besteht. Für Bauten Quer 
zur Hangneigung ist ab einer gewissen Gebäudelänge  
eine Höhenstaffelung zwingend.

Aus städtebaulicher Sicht sind Akzentuierungen in Be-
zug auf eine maximale Höhe von vier Vollgeschossen 
im den Bereichen Bahnhofplatz und Ecke Kirchstras-
se / neue Bahnhofstrasse notwendig: 
Der Neubau der BLS Netz AG prägt im Bereich neue 
Bahnhofstrasse/ Bahnhofplatz raumwirksam mit vier 
Vollgeschossen den Beginn des neuen Bahnareals 
und reduziert sich gegen Westen auf eine Höhe von 
zwei- bis drei Vollgeschossen. Damit nimmt das Ge-
bäude Rücksicht auf die bestehende Überbauung und 
vermittelt städtebaulich zwischen Bahnareal, Bestand 
und dem prägenden Gegenüber des Areals Gurten-
brauerei. 
Als Auftakt des neuen Stationsareals und dem Verlauf 
der Kirchstrasse sowie der neuen Bahnhofstrasse in 
Verlängerung der Bondelistrasse, bekommt die Ecke 
Kirchstrasse/ neue Bahnhofstrasse räumlich einen 
hohen Stellenwert. Eine prägende Eckausbildung mit 
vier Vollgeschossen ist hier zwingend.

Entlang des Bahnhofplatzes sind vier Vollgeschosse 
wünschenswert, aufgrund des prägenden Neubaus 
der BLS aber nicht zwingend. Augenmerk ist hier ins-
besondere auf einen minimalen Anteil an öffentlichen 
Nutzungen mit Gewerbe, Verkauf und Resaturation zu 
legen. Dies gilt auch für die vorgemerkten Bereiche für 
städtebauliche Akzentuierungen.

Abbildung 38: starker städtebaulicher Kontext zwischen 
Blockrandansatz (rot) und Arealentswicklung (blau) 

Abbildung 39: prägende Eckausbildung Kreuzung 
Kirchstrasse/neue Bahnhofstrasse (rot). Akzentuierung 
Bahnhofplatz (blau).

Abbildung 40: Höhenstaffelung der Hauptbauten, wel-
che quer zur Hangneigung liegen.
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Abbildung 41: Querschnitt neue Personenunterführung, Blickrichtung West

Abbildung 43: Längsschnitt Neubau BLS Netz AG, Blickrichtung Nord

Abbildung 42: Querschnitt Bahnhofplatz, Blickrichtung West

Schemaschnitte

Die Schemaschnitte verdeutlichen die Einpassung 
der Neubauten ins Terrain und zeigen die Räume zwi-
schen den Gebäuden auf. Die Höhen der Neubauten 
des Stationsareals befinden sich in etwa auf Höhe des 
Sockels der Quellfrisch-Bebauung (+0.80 m).

An der Kirchstrasse liegt die Bebauung beinahe zwei 
Geschosse tiefer als am neuen Bahnhofplatz (-7.0 m). 
Die neue Bahnhofstrasse weist bis auf Niveau Bahn-
hofplatz eine maximale Steigung von 6% auf und ist 
damit behindertengerecht, optimal für den Langsam-
verkehr und führt zudem direkt an die neue Personen-
unterführung. 
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Abbildung 44: Schema Erdgeschossnutzungen

6.2 Nutzung

Das neue Areal Station Wabern soll mit einem durch-
mischten Nutzungsangebot seine Aufgaben als Bahn-
hofquartier wahrnehmen.

Städtisches Wohnen mit hoher Wohnqualität soll vor-
rangig mit publikumsorientierten Nutzungen ergänzt 
werden.

Ein minimales marktfähiges Angebot von Nicht-Wohn-
nutzung ist dabei planungsrechtlich festzulegen.

Der Schwerpunkt der Nutzung der Obergeschosse 
liegt bei der Wohnnutzung, ergänzendes ruhiges Ar-
beiten wie Büros, Arztpraxen und dergleichen sind 
denkbar. Inwiefern Wohnnutzung in den Oberge-
schossen des Neubaus der BLS Netz AG verträglich 
ist (insbesondere NISV), muss im weiteren Verfahren 
noch vertieft geprüft werden.

Publikumsorientierte Nutzungen (Verkauf, Gastrono-
mie, Dienstleistung usw.) sind vorrangig in den Erd-

geschossen erwünscht. In den raumrelevanten Eck-
bereichen müssen zwingend publikumsorientierte 
Nutzungen untergebracht werden. In den übrigen Be-
reichen sind auch Erdgeschoss-Wohnungen denkbar. 
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6.3 Verkehr / Erschliessung

Die Haupterschliessung soll für sämtliche Verkehr-
sträger (motorisierter Individualverkehr, Langsamver-
kehr und allenfalls Ortsbus) über den neuen Stras-
senabschnitt in der Verlängerung der Bondelistrasse 
erfolgen, welcher über die Station Wabern mit der 
bestehenden Bahnhofstrasse verbunden wird. Die 
Dorfstrasse wird im Rahmen der geplanten Sanierung 
als Langsamverkehrsachse zwischen Tramstation 
und Talstation Gurtenbahn aufgewertet.

Motorisierter Individualverkehr miV

Die neue Bahnhofstrasse soll der westlichen Grenze 
der Parzelle 2500 folgen. Der westliche Anschluss 
der Erschliessungsschleife Kirchstrasse wird zwecks 
einer übersichtlicheren, effizienteren Verkehrsführung 
westseitig aufgehoben und als Sackgasse ausgestal-
tet. Dabei wird zwischen den Baufeldern die Mög-
lichkeit zur Erstellung von Einstellhallenzufahrten, 
Wendemöglichkeiten und privaten oberirdischen Be-

sucherparkplätzen in Verbindung mit attraktiven Auf-
enthaltsbereichen geschaffen.

Oberirdische Besucherparkplätze sollen jeweils pa-
ketweise entlang der neuen Bahnhofstrasse angeord-
net werden.

Für die Bedürfnisse der Gurtenbahn sind neue 
Car-Parkplätze im Raum der bestehenden Bahnhof-
strasse und im Bahnhofplatz vorgesehen.

Generell ist die Erschliessung des Stationsareals als 
Begegnungszone (Tempo 20) im Sinne der Koexis-
tenz geplant.

Abbildung 45: Schema miV
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Anbindung Langsamverkehrsnetz

Mit der neuen Bahnhofstrasse, dem Bahnhofplatz, der 
neuen Personenunterführung und einer Verbindung 
südlich entlang der Bahn im Rahmen des Bahnpro-
jekts kann für den Fuss- und Veloverkehr eine umfas-
sende Vernetzung des Stationsareals mit den umlie-
genden Quartieren gewährleistet werden.

Durch das geplante Tempo 20-Regime weisen die  
neuen Strassenräume eine hohe Sicherheit kombi-
niert mit einer hohen Aufenthaltsqualität auf.

Im Weiteren lässt die Überbauung des Masterplans 
genügend Handlungsspielraum für eine attraktive, er-
gänzende private innere Durchwegung.

Behindertengerechter Zugang zur Gurtenbahn

Der heutige Zugang der Gurtenbahn ist durch die Stei-
gung im Bereich Dorfstrassenbrücke mit 12.5% nicht 
Behindertengerecht.

Durch die neue Aussenperronanlage und die neue 
Personenunterführung mit dem neuen Personenauf-
gang Süd auf das südliche Ende der Dorfstrassenbrü-
cke, kann dieser steile Bereich umgangen werden.

Die Erschliessung gemäss Masterplan wertet damit 
auch den öffentlichen Zugang zur Gurtenbahn erheb-
lich für alle Mobilitätsbehinderte auf.

Abbildung 46: Schema LV
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Öffentlicher Verkehr

Mit der Sanierung der Kirchstrasse wird die heute ver-
setzt angeordnete Haltestelle Morillon der Linie 29 zu-
sammengefasst.

Durch die neuen Aussenperronanlagen wird der öf-
fentliche Raum über den neuen attraktiven Bahnhof-
platz und die neue Personenunterführung optimal an 
die Bahninfrastruktur angeschlossen.

Der neue Bahnhofplatz wird direkt mit Bushaltekanten 
ausgestattet. Diese gewährleisten vorerst einen allfäl-
ligen Bahnersatzbetrieb. Der Bahnhofplatz ist damit 
auch aufwärtskompatibel, falls längerfristig eine Bus-
haltstelle der Linie 29 eingerichtet werden soll. Dies 
würde die Umsteigebziehungen zusätzlich erheblich 
attraktivieren.

Abbildung 47: Schema öV
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6.4 Freiraum

Bahnhofplatz

Mit dem Bahnhofplatz und seinem Baumdach wird ein 
neuer städtischer Freiraum geschaffen, welcher mul-
tifunktionale Nutzungen wie Begegnung, Langsam-
verkehr, marktähnliche Angebote, öffentlicher Ver-
kehr  etc. erlaubt. Als grossflächiger Zwischenraum 
zwischen den Arealen Gurtenbraurei und dem neuen 
Stationsareal, vermag das Baumdach die nötige Ruhe 
und Ordnung zu schaffen und zwischen den einzelnen 
städtebaulichen Siedlungstypen zu vermitteln.

Strassenräume

Durch das Tempo 20-Regime sowie den abwechselnd    
versiegelten Flächen der angrenzenden publikumso-
rientierten Nutzungen und den durchgrünten Flächen 
von angrenzder Wohnnutzung im Erdgeschoss ent-
stehen abwechslungsreiche Strassenräume mit hoher 
Aufenthaltsqualität und sozialer Sicherheit.

Aussenräume Blockrand

Durch die Blockrandtypologie, welche die neuen 
baulichen Entwicklungen am den Rand der Entwick-
lungsbereiche platziert, entsteht im Innern ein ruhiger, 
grosszügiger Aussenraum, welcher genühend Hand-
lungs- und Gestaltungsspielraum für attraktive private 
Aussenräume, Platzbereiche für Aufenthalt und die 
gemäss kantonalem Baugesetz geforderte grössere 
Spielfläche bietet. 

Abbildung 48: Schema Freiraum
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7 Weiteres Vorgehen

7.1 Planungsinstrumente

Der Masterplan „Areal Station Wabern“ bildet die kon-
zeptionelle Grundlage für den Erlass der grundeigen-
tümerverbindlichen besonderen Vorschriften zum Nut-
zungsplan der Zone mit Planungspflicht ZPP Nr. 2/4 
‚Areal Station Wabern. Die Beschlussfassung der ZPP 
liegt in der Kompetenz der Stimmbevölkerung.

Als Umsetzungshilfe für die Ausarbeitung der nach-
folgende Überbauungsordnung, resp. Teil-Überbau-
ungsrdnungen wurde aus dem Masterplan das Be-
bauungs- und Erschliessungskonzept abgeleitet. Das 
Konzept macht Aussagen zur Nutzungsart, zu den 
wichtigsten städtebaulichen Rahmenbedingungen, 
zum Freiraum und zu den Erschliessungsgrundsät-
zen und soll im Rahmen der Erarbeitung der (Teil-)
Überbauungsordnungen als Grundlage beigezogen 
werden. Das Bebauungs- und Erschliessungskonzept 
wird vom Gemeinderat beschlossen und ist für die Ge-
meindeverwaltung verbindlich.

7.2 Öffentlichkeitsarbeit

Nebst den Grundeigentümergesprächen der Phase II 
wurde am 01. September 2015 für alle von den Pla-
nung betroffenen GrundeigentümerInnen sowie die 
betroffenen Quartierleiste Wabern-Leist und Gurten-
bühl-Leist eine Informationsveranstaltung durchge-
führt.

Die Öffentlichkeit wird im Herbst 2017 im Rahmen der 
öffentlichen Mitwirkung zur ZPP Nr. 2/4 ‚Areal Station 
Wabern‘ Gelegeheiteit zur Meinungsäusserung ha-
ben.

7.3 Vertiefungsarbeiten

Der Masterplan zeigt bereits im Vorfeld der öffentli-
chen Mitwirkung auf, welche Vertiefungsarbeiten im 
weiteren Verfahren zu leisten sind. Dies betrifft insbe-
sondere:

 ▪ In Bezug auf die Projektierung/ Finanzierung 
Klärung nötiger und sinnvoller Landumlegun-
gen (Bereich neue Bahnhofstrasse, Parzelle Nr. 
2500 und Überbauung Kirchstrasse 152-168);

 ▪ In Bezug auf die Projektierung/ Finanzierung 
Klärung nötiger und sinnvoller Leitungsumle-
gungen (Abwasserkanal Gemeinde, Sauber-
wasserleitung Gurtenbach und Leitung Wasser-

verbund Region Bern);
 ▪ Klärung des massgebenden Abstands gemäss 

NISV des neuen Gebäudes der BLS Netz AG;
 ▪ Klärung eines veträglichen, zulässigen Wohnan-

teils im neuen Gebäude der BLS Netz AG.



Köniz,  Der Gemeindeplaner

 




